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Signatur StAZH OS 42 (S. 506) 

Titel Abänderung der Vollziehungsverordnung vom 
23. Januar 1956 zum Gesetz über die Wahlen und 
Abstimmungen vom 4. Dezember 1955 

Ordnungsnummer  

Datum 05.09.1966 
 
[S. 506] Der Regierungsrat beschliesst: 
I. Die Vollziehungsverordnung vom 23. Januar 1956 zum Gesetz über die Wahlen und 
Abstimmungen vom 4. Dezember 1955 wird wie folgt ergänzt: 
§ 29bis. Die Bestimmungen des Gesetzes und dieser Verordnung über das Verfahren 
der vorzeitigen Stimmabgabe und der Stimmabgabe auf dem Korrespondenzwege 
finden auch bei eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen Anwendung. Die 
Berechtigung zur vorzeitigen Stimmabgabe und zur Stimmabgabe auf dem 
Korrespondenzwege in eidgenössischen Angelegenheiten wird durch das Bundesrecht 
bestimmt. 
II. Diese Änderung tritt nach der Genehmigung durch den Kantonsrat sowie nach der 
Genehmigung der kantonalen Bestimmungen über das Verfahren der Stimmabgabe 
auf dem Korrespondenzwege durch den Bundesrat am 1. Januar 1967 in Kraft. 
III. Veröffentlichung im Amtsblatt und in der Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 5. September 1966. 
 
Im Namen des Regierungsrates, 
Der Vizepräsident: Der Staatsschreiber: 
Dr. König Dr. Isler 
 
Vorstehende Verordnungsabänderung wird genehmigt. 
 
Zürich, den 5. September 1966. 
 
Im Namen des Kantonsrates, 
Der Präsident: Der Sekretär: 
Dr. M. Dennler E. Stutz 
 
Vom Bundesrat am 17. November 1966 genehmigt. 
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